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Satzung Sicherheitsdialog  

§1Name, Rechtsform, Sitz, Geschä6sjahr 
(1 ) Der Verein führt den Namen ,,Sicherheitsdialog e.V.“ 
(2) Er ist in das Vereinsregister einzutragen und hat während der Dauer seiner Eintragung im 
Vereinsregister den Zusatz ,,e.V." seinem Namen anzuführen.  
(3) Der Verein hat seinen Sitz in Berlin.  
(4) Das GeschäHsjahr ist das Kalenderjahr.  
 

§2 Vereinszweck 
(1) Zweck des Vereins ist die KommunikaLon mit der Öffentlichkeit zum Thema Sicherheit in 
all ihren Belangen. 

(2) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht dadurch, dass der Verein 
sicherheitspolitische Themen aus dem engen Kreis fachlicher Expertisen herauslösen will 
und in der Breite der Gesellschaft neu zu verankern. Hierbei handelt es sich um eine Vielzahl 
von Sicherheitsthemen: Militärische Interaktion, Cyberangriffe, Sicherheit der Infrastruktur 
vor Terror oder Aktivisten, Katastrophenschutz und Risikovorsorge. Der Verein dient der 
Förderung einer pluralen, handlungsorientierten und demokratisch gefestigten 
Sicherheitskultur. 

Zur Erreichung dieses Zwecks verfolgt der Sicherheitsdialog insbesondere folgende 
Maßnahmen: 

• Gesellschaftliche Kommunikation stärken: Entwicklung und Umsetzung von 
Formaten, die sicherheitspolitische Inhalte in verständlicher Sprache und lebensnaher 
Form vermitteln. Ziel ist es, sicherheitsrelevante Diskurse aus spezialisierten 
Fachkreisen herauszuführen und in gesellschaftlich relevante Kontexte wie Politik, 
Wirtschaft, Kultur und Alltagsleben einzubringen. Diese Themen werden auf 
verschiedenen Kanälen wie Events, Social Media etc. gespielt. 

• Vernetzung fördern: Aufbau und Pflege eines übergreifenden Netzwerks von 
Akteur:innen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen, um Räume für 
multiperspektivischen Austausch zu schaffen und gemeinsame Handlungsansätze zu 
entwickeln. 

• Sprachfähigkeit und Resilienz stärken: Förderung der öffentlichen Diskursfähigkeit 
zu Themen wie Verteidigung, Krisenbewältigung und gesamtgesellschaftlicher 
Resilienz durch Bildungs-, Dialog- und Beteiligungsformate. 

• Innovative Formate realisieren: Durchführung von Veranstaltungen, insbesondere 
des Formats „Sicherheitsdialog Salon“, in dem Persönlichkeiten und Institutionen in 
einem moderierten, unabhängigen Rahmen zusammenkommen. Die Salons werden 
von ehrenamtlichen Moderator:innen und Facilitation-Expert:innen begleitet und 
durch thematisch erfahrene Pat:innen inhaltlich getragen. Ziel ist die Erarbeitung 
konkreter Ergebnisse und Impulse für gesellschaftliches Handeln. 
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§3 Gemeinnützigkeit 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnittes ,,Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.  
 
(2) Der Verein ist selbstlos täLg; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaHliche Zwecke. 
Die MiUel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus MiUeln des Vereins.  
(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der KörperschaH fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünsLgt werden.  
 

§4 Mitgliedscha6 
(1) Mitglied kann jede natürliche Person, rechtsfähige PersonengemeinschaH (2.8. nicht 
eingetragene Vereine und GenossenschaHen), jurisLsche Personen, Personenhandels-
gesellschaHen und KörperschaHen des öffentlichen und privaten Rechts werden.  
 
(2) Die MitgliedschaH ist schriHlich zu beantragen. Über die Aufnahme von Mitgliedern 
entscheidet der Vorstand. Die Ablehnung der MitgliedschaH bedarf keiner Begründung.  
 
(3) Die MitgliedschaH endet:  

a) durch AustriU, der durch schriHliche Erklärung dem Vorstand gegenüber erfolgen muss    
    und nur zum Schluss eines GeschäHsjahres mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten 

zulässig ist; 
   b) durch den Tod bei natürlichen Personen oder durch Auflösung bei jurisLschen Personen; 
   c)  durch den Ausschluss aus dem Verein 
 
(4) Der Ausschluss aus dem Verein kann erfolgen:  

(a) wenn ein Vereinsmitglied vorsätzlich und beharrlich den Zwecken und Belangen des 
Vereins zuwider handelt; 

     (b) bei Verstoß gegen die Vereinssatzung oder Beschlüsse des Vereins; 
     (c) bei Verzug des Vereinsbeitrages in Höhe von mindestens einem Jahresbeitrag trotz  
           Mahnung.  
 
Über den Ausschluss aus dem Verein entscheidet der Vorstand nach Anhörung des 
Betroffenen. Der Beschluss ist schriHlich mitzuteilen. Das ausgeschlossene Mitglied kann 
innerhalb eines Monats Widerspruch gegen den Ausschuss beim Vorstand einlegen. Die 
Entscheidung der nächsten Mitgliederversammlung beendet vereinsintern das 
Ausschlussverfahren.  
 
(5) Ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglieder verlieren jedes Anrecht auf Förderung 
durch den Verein.  

(6) Fördermitglieder 
a) Fördermitglieder sind natürliche oder juristische Personen, die den Verein ideell oder 
materiell unterstützen. Fördermitglieder zahlen einen jährlichen Förderbeitrag, dessen 
Höhe die Mitgliederversammlung festlegt.  
b) Fördermitglieder haben kein Stimmrecht in der Mitgliederversammlung.  
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c) Fördermitglieder können an allen Veranstaltungen und Aktivitäten des Vereins 
teilnehmen und sich in Arbeitsgruppen oder Projekten engagieren. 
d) ansonsten gelten alle Regeln wie bei Mitliedern. 

 
§5 Vereinsorgane 

Die Organe des Vereins sind: Die Mitgliederversammlung  
 

§6 Mitgliederversammlung 
(1) Die Mitgliederversammlung setzt sich aus allen Mitgliedern zusammen.  
(2) ln der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine SLmme. 
(3) Die ordentliche Mitgliederversammlung beschließt insbesondere über:  
- die Grundsätze der Vereinsarbeit 
- den Ausschluss von Mitgliedern im Widerspruchsverfahren 
- die Änderungen der Satzung und über die Auflösung des Vereins - den Haushalt und die 
Rechnungsprüfung 
- die Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit des Mitgliedsbeitrags  
(4) Die Mitgliederversammlung wählt den Vorstand geheim, es sei denn, dass einsLmmig 
offene Wahl beschlossen wird.  
 

§7 Einberufung, Leitung und Beschlussfassung der Mitgliederversammlung  
(1) Die Mitgliederversammlung wird durch den Vorstand einberufen. Die ordentliche 
Mitgliederversammlung findet jährlich, möglichst in den ersten drei Monaten des folgenden 
GeschäHsjahres, staU.  
(2) Die Einladung zu einer Mitgliederversammlung erfolgt unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat schriHlich unter Angabe der Tagesordnung. Die Frist beginnt mit dem auf die 
Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Die Tagesordnung legt der Vorstand 
fest.  
(3) Außerordentliche Mitgliederversammlungen werden durch den Vorstand einberufen, 
wenn dieser es im Interesse des Vereins für erforderlich hält oder wenn mindestens 25 ./. 
der Vereinsmitglieder die Einberufung schriHlich unter Angabe des Zweckes und der Gründe 
verlangen.  
(a) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen 
wurde. Beschlüsse werden grundsätzlich mit einfacher Mehrheit gefasst. Für Änderungen 
der Satzung, der Mitgliedsbeitrage und der Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von 3/4 
der abgegebenen gülLgen SLmmen erforderlich.  
(5) Anträge zur Mitgliederversammlung müssen spätestens eine Woche vor der 
Versammlung bei der/dem Vorsitzenden schriHlich begründet eingereicht sein, 
Ausgenommen hiervon sind Anträge auf Aktualisierung der Tagesordnung, deren Ereignis 
nach Ablauf der Antragsfrist eingetreten ist.  
(6) Der/die Versammlungsleiter/in hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die 
Tagesordnung entsprechend zu ergänzen. Über Aktualisierungsanträge der Tagesordnung 
beschließt die Mitgliederversammlung. Zur Aufnahme des Antrages ist eine einfache 
Mehrheit der abgegebenen gülLgen SLmmen erforderlich.  
(7) Die Mitgliederversammlung wird von der/dem Vorsitzenden geleitet, im 
Verhinderungsfall von der/dem zweiten Vorsitzenden.  
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(8) Über den Verlauf der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzuferLgen. Der/die 
Protokollführer/in wird von der Versammlung jeweils berufen. Das Protokoll ist von dem/der 
Versammlungsleiter/in und von dem/der Protokollführer/in zu unterzeichnen. 
 

§8 Vorstand 
(1) Der Vorstand besteht aus der/dem Vorsitzenden, der/dem stellvertretenden 
Vorsitzenden, dem/der Schatzmeister/in sowie Beisitzer/innen.* 
(2) Über die Besetzung der VorstandsposiLonen entscheidet die Mitgliederversammlung.  
(3) Die Amtszeit der Mitglieder des Vorstandes beträgt drei Jahre. Sie bleiben bis zur Wahl 
eines Nachfolgers im Amt. Bei vorzeiLgem Ausscheiden ist binnen vier Monaten Ersatz zu 
wählen, Wiederwahl ist zulässig.  
(4) Vorsitzende/Vorsitzender, stellvertretende/r Vorsitzende/r und Schatzmeister/in bilden 
den Vorstand im Sinne von § 26 BGB. Jede/r von ihnen hat Einzelvertretungsbefugnis. Der 
Vorstand im Sinne des § 26 BGB vertriU den Verein gerichtlich und außergerichtlich. 
Erklärungen, durch die eine Verpflichtung begründet werden soll, bedürfen zu ihrer 
Rechtsverbindlichkeit der SchriHform.  
(5) Der Vorstand führt die GeschäHe des Vereins; er kann dazu DriUe als GeschäHsführer/in 
berufen bzw. GeschäHsbesorgungsverträge abschließen.  
(6) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die HälHe der Vorstandsmitglieder, 
darunter die/der Vorsitzende oder die/der stellvertretende Vorsitzende, anwesend sind.  
(7) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher SLmmenmehrheit; bei 
SLmmengleichheit entscheidet die SLmme der/des Vorsitzenden.  
(8) Über den Verlauf der Vorstandssitzungen ist ein Protokoll anzuferLgen.  
 

§9 Haushaltsplan 
(1 ) Der Verein hat jährlich einen Haushaltsplan aufzustellen.  
(2) Über die Einnahmen und Ausgaben ist ein Buch zu führen. Zahlungen dürfen nur auf 
schriHliche Anweisung der/s Vorsitzenden, der/des stellvertretenden Vorsitzenden, des 
Schatzmeisters/der Schatzmeisterin erfolgen.  
 

§ 10 Rechnungsprüfung 
(1 ) Die Mitgliederversammlung wählt zwei Rechnungsprüfer/innen, die nicht dem Vorstand  
      angehören dürfen. 
(2 ) Die Rechnungsprüfer/innen haben den vom Schatzmeister/ von der Schatzmeisterin 
jährlich vorzulegenden Kassenbericht zu Überprüfen und die ordnungsgemäße Verbuchung 
und Verwendung der Gelder zu bestäLgen. 
 

§ 11 Mitgliedsbeiträge 
Die ordentlichen Mitglieder zahlen Beiträge, deren Höhe, Fälligkeit und Zahlungsweise von 
der Mitgliederversammlung festgelegt wird. Dazu kann eine Beitragsordnung beschlossen 
werden, die nicht Bestandteil der Satzung ist. 
 

§ 12 Auflösung des Vereins 
Bei der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall der steuerbedingten Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins an eine noch zu besLmmende gemeinnützige Einrichtung. Hierüber 
entscheidet die Mitgliederversammlung. Diese Einrichtung hat dieses Vermögen dann 
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unmiUelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Sinne der Satzung zu 
verwenden. 
 
Die vorstehende Satzung wurde durch die Mitgliederversammlung am 6. Oktober 2025 
online beschlossen. Sie triU in KraH nachdem alle unterschreiben haben. 
 
UnterschriH der Gründungsmitglieder  
Berlin, 13. November 2025 
 
 

1. Torben Geqen – als Vorstandsvorsitzender gewählt 
 
 

2. Daniel Auwermann – als stellev. Vorsitzender gewählt 
 
 

3. Hauke Bunks 
 
 

4. Ines Kaps 
 
 

5. Bjarne Leißling 
 
 

6. Tina Neumann 
 
 

7. Claudia Schmitz – als Schatzmeisterin gewählt 
 
 

8. Dr. Sören Sommer 
 
 
 
  
 
 
 
 


